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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Herstellung von Formkörpern aus einem struktur-
viskosen Material, mit einem Materialvorratsbehälter, einer
Ausbringvorrichtung mit einer Düse, und einer Fördereinrich-
tung zur Förderung des Materials zu der Düse, gekennzeich-
net durch folgende Merkmale:
a) der Austrittskanal für das Material weist einen sich zum
Düsenaustritt hin verringernden freien Querschnitt auf,
b) im Fließweg des Materials in der Ausbringvorrichtung
vor oder im Bereich des Düsenaustritts ist eine Ultraschal-
leinrichtung angeordnet, die zur Beschallung eines Rand-
bereichs von durch den Austrittskanal fließenden Materials
ausgebildet ist,
c) es ist eine Steuer- und/oder Regeleinheit zur Steuerung
und/oder Regelung der Fördereinrichtung zur Förderung des
Materials aus dem Materialvoratsbehälter in die Ausbring-
vorrichtung vorgesehen,
d) es ist eine Steuereinrichtung vorgesehen, mittels der die
Ultraschalleinrichtung als Durchflussschalter zum Ein- und
Ausschalten des Materialflusses ansteuerbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Herstellung von Formkörpern aus einem strukturvis-
kosen Material, mit einem Materialvorratsbehälter, ei-
ner Ausbringvorrichtung mit einer Düse, und einer
Fördereinrichtung zur Förderung des Materials zu der
Düse. Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Formkörpers unter Ver-
wendung einer solchen Vorrichtung.

[0002] Dentale Restaurationen werden überwiegend
durch klassische Abform- und Gießverfahren herge-
stellt. Ebenfalls bekannt ist es, die zu restaurierende
intraorale Situation computergestützt abzutasten und
auf Basis der so gewonnenen Daten computerge-
stützt eine dentale Restauration herzustellen (CAD/
CAM-Verfahren).

[0003] CAD/CAM-Verfahren zur Herstellung von
festsitzendem Zahnersatz sind insbesondere für ke-
ramische Materialien bekannt. Haupteinsatzgebiet ist
die Herstellung von vollkeramischem Zahnersatz, z.
B. durch abtragende Verfahren, wie Fräsen eines
Zahnersatzteils aus einem Keramikrohling. Nachteilig
hierbei ist die aufwendige Herstellung der Rohlinge,
die starke Abnutzung der Fräsen beim Schleifen ke-
ramischer Rohlinge oder die begrenzten Möglichkei-
ten hinsichtlich der Farbgestaltung und Oberflächen-
beschaffenheit. Dies gilt insbesondere auch für nicht-
keramische Rohlinge, beispielsweise aus gehärteten
dentalen Kunststoffkompositen.

[0004] CAD/CAM-Systeme bestehen im Wesentli-
chen aus 4 Komponenten: einem Scanner, welcher
einen vorliegenden Zustand abtastet und die Daten
digitalisiert, wobei das Scannen im Mund direkt (in-
traoral) oder an einem angefertigten Modell der vor-
liegenden Situation erfolgt; einer CAD-Einheit, beste-
hend aus Computer und Software, einer CAM-Ein-
heit mit computergesteuerten Maschinen, die entwe-
der Material abtragen, z. B. mittels Fräsen oder Mate-
rial auftragen, z. B. punkt-, strang- und schichtweise
durch eine Düse; und einem geeigneten Werkstoff.

[0005] Bekannt sind additive oder generative Her-
stellungsverfahren, bei denen durch 3D-Druck bei-
spielsweise temporäre Kronen sukzessive aufgebaut
werden (EP 1 240 878 B1 und EP 1 243 231 B1).

[0006] Eine besondere Herausforderung stellt das
sogenannte Chairside-Konzept dar, bei dem das
Scannen, das Bearbeiten der Daten mittels einer
Software und die anschließende automatisierte Her-
stellung des Zahnersatzes ausschließlich in der
zahnärztlichen Praxis erfolgt, sodass der Patient di-
rekt in einer Sitzung versorgt werden kann. Da insbe-
sondere nichtkeramische festsitzende zahnärztliche
Versorgungen jedoch auch weiterhin in zahntechni-
schen Laboratorien gefertigt werden, besteht auch

ein hoher Bedarf an der automatisierten Herstellung
von provisorischen Versorgungen, insbesondere pro-
visorischen Kronen oder Brücken.

[0007] Bisher ist es nicht möglich z. B. zahnärztli-
che Kunststoffkomposite des Standes der Technik, z.
B. für Provisorien mittels generativer CAD/CAM-Ver-
fahren in praxistauglicher Geschwindigkeit und/oder
in der erforderlichen oder gar gewünschten Qualität
herzustellen.

[0008] Beispiele für zahnärztliche Kunststoffkom-
posite des Standes der Technik sind in
WO 2005/084611 und WO 2011/083020 genannt.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
eine Vorrichtung und ein Verfahren der eingangs
genannten Art zu schaffen, mittels denen sich eine
Vielzahl von beispielsweise im Dentalbereich einge-
setzten viskosen und/oder hochviskosen Materialien
zu Formkörper verarbeiten lassen, die einer Vielzahl
von Anforderungen, insbesondere an die Biege- und
Bruchfestigkeit genügen.

[0010] Die Erfindung hat sich weiterhin die Aufgabe
gestellt, bestehende additive beziehungsweise ge-
nerative CAD/CAM-Systeme so zu verbessern und/
oder zu verändern, dass die Verarbeitung hochvis-
koser Kunststoffkomposite mittels dieser verbessert
wird. Insbesondere hat sich die Erfindung die Aufga-
be gestellt, bestehende generative CAD/CAM-Syste-
me so zu verbessern und/oder zu verändern, dass die
Chairside-Herstellung von Zahnersatz mit verbesser-
ter Biegefestigkeit, Röntgenopazität, Druckfestigkeit,
Maßhaltigkeit, Oberflächenglätte, Abrasionsstabilität
und auch Farbgestaltung möglich wird.

[0011] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine ein-
gangs genannte Vorrichtung mit den folgenden Merk-
malen:

a) es ist ein Austrittskanal einer Ausbringvorrich-
tung für ein Material vorgesehen, dieser weist ei-
nen sich zum Düsenaustritt hin verringernden frei-
en Querschnitt auf,
b) im Fließweg des Materials in der Ausbringvor-
richtung, vor oder im Bereich des Düsenaustritts
ist eine Ultraschalleinrichtung angeordnet, die zur
Beschallung eines Randbereichs von durch den
Austrittskanal fließenden Materials ausgebildet
ist,
c) es ist eine Steuereinheit vorgesehen zur ge-
steuerten Förderung des Materials aus dem Ma-
terialvoratsbehälter in die Ausbringvorrichtung,
d) es ist eine Steuereinrichtung vorgesehen, mit-
tels der die Ultraschalleinrichtung als Durchfluss-
schalter zum Ein- und Ausschalten des Material-
flusses ansteuerbar ist.

[0012] Zunächst seien einige im Rahmen der Erfin-
dung verwendete Begriffe erläutert. Die erfindungs-
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gemäße Vorrichtung dient der Herstellung von Form-
körpern. Es handelt sich um dreidimensionale har-
te oder (formstabile) härtbare Festkörper, die eine
(in der Regel EDV-gestützt errechnete) vorgegebe-
ne Form haben. Die Formkörper werden aus einem
strukturviskosen Material hergestellt. Strukturviskos
bedeutet, dass das Material als Fluid bei zunehmen-
den Scherkräften eine abnehmende Viskosität zeigt.
Strukturviskosität liegt stets bei Dispersionen, wie
bspw. Dentalkompositen vor, welche in der Regel
Dispersionen von feinteiligem anorganischem Füll-
stoff in einer polymerisierbaren Mono- bzw. Oligo-
mermischung, auch Harzmatrix genannt, sind. Die er-
findungsgemäße Vorrichtung enthält mindestens ei-
nen Vorratsbehälter, der zur Aufnahme eines solchen
Materials geeignet ist. Die Ausbringvorrichtung weist
mindestens eine Düse auf, die zum Ausbringen des
Materials ausgebildet ist.

[0013] Erfindungsgemäß weist der Austrittskanal für
das Material einen sich zum Düsenaustritt hin verjün-
gen freien Querschnitt auf. Dies bedeutet, dass die
freie Querschnittsfläche des Kanals quer zur Haupt-
fließrichtung im Bereich des Düsenaustritts geringer
ist als in dem stromauf davor liegenden Bereich.

[0014] Im Fließweg des Materials vor oder im Be-
reich des Düsenaustritts ist eine Ultraschalleinrich-
tung angeordnet. Sie ist dazu ausgebildet, einen
Randbereich von durch den Austrittskanal fließenden
Materials zu beschallen.

[0015] Die Ultraschalleinrichtung ist erfindungsge-
mäß so angeordnet und/oder wird so gesteuert oder
geregelt, dass der Materialvorratsbehälter nicht oder
jedenfalls nicht zur gleichen Zeit wie der Austritts-
kanal der Ausbringvorrichtung mit Ultraschall beauf-
schlagt wird.

[0016] Die Ausbringvorrichtung weist bevorzugt kein
mechanisches Ventil auf. Dies bedeutet, dass zumin-
dest im Bereich vor dem Düsenaustritt der Materi-
alfluss nicht durch mechanische Elemente, Ventile
oder dergleichen unterbrochen werden kann.

[0017] Erfindungsgemäß soll nicht ausgeschlossen
sein, dass deutlich stromauf des Düsenaustritts, bei-
spielsweise im Bereich einer Fördereinrichtung (wie
beispielsweise einer Pumpe) für das Material ein me-
chanisches Ventil oder eine sonstige mechanische
Sperrvorrichtung für den Materialfluss vorgesehen
ist.

[0018] Erfindungsgemäß ist eine Steuereinrichtung
vorgesehen, mittels der die Ultraschalleinrichtung als
Durchflussschalter zum Ein- und Ausschalten des
Materialflusses ansteuerbar ist.

[0019] Hochviskose Dispersionen lassen sich übli-
cherweise nur sehr langsam oder überhaupt nicht

durch feine Düsen ausbringen, deren freier Quer-
schnitt sich zum Düsenaustritt hin verjüngt.

[0020] Die Erfindung hat erkannt, dass sich die
strukturviskosen Eigenschaften eines auszubringen-
den Materials nutzen lassen, um den Materialfluss
im Bereich des Düsenaustritts durch das Aufbringen
von Ultraschall ohne jegliche mechanische Einrich-
tung, die zum Unterbrechen des Materialflusses die
Düsenöffnung oder den Austrittskanal im Bereich der
Düsenöffnung schließt oder deren freie Querschnitts-
fläche verringert, steuern lässt. Erfindungsgemäß
werden zum Steuern des Materialflusses die struk-
turviskosen Eigenschaften durch Aufbringen von Ul-
traschall genutzt. Ist die Ultraschalleinrichtung aus-
geschaltet, reicht der Förderdruck der Fördereinrich-
tung nicht aus, um das strukturviskose Material durch
den sich verjüngenden Querschnittsbereich vor der
Düsenöffnung bzw. die Düsenöffnung austreten zu
lassen.

[0021] Durch Beschallen des Randbereichs des
Austrittskanals im Bereich der Düsenöffnung verrin-
gert sich die Viskosität des in diesem Bereich befindli-
chen strukturviskosen Materials in einem Maße, dass
der Förderdruck ausreicht, um das Austreten aus der
Düsenöffnung zu ermöglichen. Die Ultraschalleinrich-
tung hat somit die Funktion eines Schalters, der oh-
ne mechanische Elemente und ohne Veränderung
des freien Querschnitts den Materialfluss starten und
stoppen kann.

[0022] Dentalmaterialien für dauerhafte dentale Re-
staurationen (beispielsweise Kronen und Brücken,
Inlays oder Onlays) sind häufig keramische Materia-
lien oder Komposite auf Harzbasis, die einen hohen
Anteil Füllstoff enthalten. Im Stand der Technik las-
sen sich solche hoch gefüllten pastösen Stoffe nur
dann durch eine Düse kontrolliert ausbringen, wenn
der Materialfluss mittels eines mechanischen Ventils
gesteuert wird. Ventile neigen jedoch dazu, durch die
festen Füllstoffe des Materials verstopft zu werden.
Die im Stand der Technik ebenfalls bekannte Alter-
native, ein Starten und Stoppen des Materialflusses
durch Ein- und Ausschalten der Förderpumpe durch-
zuführen, hat den wesentlichen Nachteil, dass die
sehr langsame Reaktion und ein Nachlaufen des ge-
förderten Materials ein genau definiertes Ausbringen
des Materials aus einer Düse erschwert bzw. unmög-
lich macht.

[0023] Die Erfindung verzichtet vorzugsweise auf ein
solches Ventil und weist im Austrittskanal eine koni-
sche Verjüngung hin zur Düsenöffnung auf, was zu-
nächst widersinnig erscheint, da dies das Ausbringen
des Materials weiter erschwert. Jedoch wird diese ko-
nische Verjüngung in Kombination mit der Ultraschal-
leinrichtung als Ventil ohne mechanische Elemente
verwendet.
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[0024] Die Erfindung nutzt die Eigenschaft eines
strukturviskosen Materials, unter Einfluss von Sche-
rung die Viskosität zu vermindern. Beschallung eines
Randbereichs bedeutet, dass eine hinreichend dicke
Schicht in der Randzone des Düsenkanals (Schicht-
dicke beispielsweise 10 μm) in der Viskosität so weit
vermindert wird, dass der Pumpdruck bzw. Förder-
druck ausreicht, das Material insgesamt durch den
Düsenkanal zu fördern und aus der Düse austreten
zu lassen. Die Amplitude des Ultraschall wird be-
vorzugt so gewählt, dass die Eindringtiefe des Ultra-
schalls in das im Düsenkanal befindliche Material in
einer solchen Größenordnung liegt, dass bevorzugt
lediglich diese Randzone beeinflusst und in ihrer Vis-
kosität vermindert wird. Dabei ist es erfindungsge-
mäß möglich, zu Beginn jedes Ausbringens für einen
kurzen Zeitraum von beispielsweise 0,2–1 Sekunde
die Amplitude des Ultraschalls höher zu wählen, als
für das Austreten aus der Düse nötig wäre, um die an-
fängliche Thixotropie des Materials schneller zu über-
winden oder die Fließgrenze des Materials schnel-
ler zu erreichen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
nutzt gezielt das strukturviskose Verhalten des Mate-
rials, um den Materialfluss zu steuern.

[0025] Die Ultraschalleinrichtung dient erfindungs-
gemäß als diskreter An/Aus-Schalter, mittels der sich
der Materialfluss ein- und ausschalten lässt. Die Ul-
traschalleinrichtung ist somit erfindungsgemäß nicht
lediglich ein Mittel, um den Durchfluss durch eine Dü-
se zu erhöhen oder überhaupt erst zu ermöglichen,
ihr wird erfindungsgemäß vielmehr gezielt eine Ven-
tilfunktion zugeordnet.

[0026] Die Erfindung schafft somit eine Vorrichtung,
mit der Formkörper beispielsweise im Dentalbereich,
bei der Herstellung von gedruckten Leiterbahnen, der
Herstellung von elektromagnetischen Abschirmdich-
tungen oder dergleichen hergestellt werden können.
Allen diesen Anwendungen ist gemeinsam, dass zur
Herstellung entsprechender Formkörper pastöse Ma-
terialien mit einem hohen Füllungsgrad (hohen An-
teil von darin dispergierten Festkörpern) verwendet
werden, die durch Düsen des Standes der Technik
nicht oder nur schwer ausgebracht werden können.
Es hat sich gezeigt, dass hochgefüllte pastöse Stoffe
(hochviskose Dispersionen) erfindungsgemäß ohne
unerwünschte Phasenseparation ausgebracht wer-
den können. Phasenseparation tritt auf, wenn auf-
grund des unterschiedlichen Fließverhaltens der Be-
standteile einer Dispersion die flüssigen Bestandteile
leichter bzw. schneller fließen und somit eine Sepa-
ration von den Feststoffen auftritt.

[0027] Erfindungsgemäß kann die Fördereinrichtung
zur Aufrechterhaltung eines im Wesentlichen kon-
stanten Förderdrucks ausgebildet sein unabhängig
davon, ob der Materialfluss ein oder ausgeschaltet
ist. Dabei ist es dann bevorzugt, wenn der Förder-
druck so eingestellt ist oder so geregelt wird, dass er

den Austrittsdruck des strukturviskosen Materials bei
abgeschalteter Ultraschalleinrichtung unterschreitet
und bei eingeschalteter Ultraschalleinrichtung über-
schreitet. Gewählt wird somit ein Förderdruck, der im
Ruhezustand (ohne Ultraschall) nicht ausreicht, das
strukturviskose Material durch den Düsenkanal und
insbesondere nicht durch die sich konische veren-
gende Austrittsöffnung zu treiben. Durch Einschalten
des Ultraschalls und Beschallen des Randbereichs
des Materials wird dessen Fließverhalten so verän-
dert, dass der anstehende Förderdruck ausreicht,
Material durch die Düsenöffnung fließen zu lassen.
Wird beispielsweise eine zylindrische Kartusche, die
strukturviskoses Material enthält, mittels einer Lei-
tung mit einem Innendurchmesser von 2 mm verbun-
den mit einer Düse, deren Austrittsöffnungen einen
Durchmesser von 100 μm aufweist, kann der Förder-
druck im Inneren der Kartusche 3–5 bar betragen.
Durch Druckverluste kann sich dann am Eingang der
Düse (Ende der Leitung mit einem Innendurchmes-
ser von 2 mm) ein Förderdruck im Bereich 2–3 bar
einstellen.

[0028] Die Erfindung erlaubt es somit, einen additi-
ven Aufbau von Formkörpern (3D-Druck) aus pastö-
sen, strukturviskosen Materialien durchzuführen, die
bisher für den 3D-Druck nicht oder nur unter großen
Einschränkungen verwendet werden konnten. Der
3D-Druck zur Herstellung eines Formkörpers kann
erfindungsgemäß durch Strangablage (analog Fused
Deposition Modeling (FDM)) oder durch tropfenwei-
ses Aufbringen (bspw. Multi Jet Modeling (MJM)) er-
folgen.

[0029] Die freie Querschnittsfläche des Austrittska-
nals ist größer als die freie Querschnittsfläche der Dü-
senaustrittsöffnung. Bevorzugte Größenverhältnisse
liegen im Bereich von 1:2 bis 1:1000, weiter be-
vorzugt 1:5 bis 1:500, besonders bevorzugt 1:10
bis 1:50. Die freie Querschnittsfläche der Düsenaus-
trittsöffnung kann erfindungsgemäß bevorzugt zwi-
schen 3.000 und 300.000 μm2, weiter vorzugsweise
3.000 bis 100.000 μm2, weiter vorzugsweise 3.000 bis
30.000 μm2, weiter vorzugsweise 3.000 bis 10.000
μm2 liegen.

[0030] Bei einem kreisförmigen Öffnungsquerschnitt
der Düse entspricht dies einem Öffnungsdurchmes-
ser im Bereich 60–600 μm, wobei Durchmesser unter
200 μm bevorzugt sind. Besonders bevorzugte Dü-
sendurchmessers liegen zwischen 60 und 100 μm.

[0031] Erfindungsgemäß kann die Vorrichtung wei-
tere Materialvorratsbehälter und weitere Düsen (und
Ausbringeinheiten u. s. w.) mit größeren als den
erfindungsgemäß bevorzugten Düsendurchmessern
enthalten. Für einen schnellen Aufbauinnenliegen-
den Schichten oder Grundformen kann beispielswei-
se mit größeren Düsendurchmessern gearbeitet wer-
den. Zur exakten Erstellung von Formkörpern oder
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Formkörperteilen in Bereich kleiner 200 μm oder von
Außenkonturen von Grundformen kann dementspre-
chend ein erfindungsgemäß kleinerer Düsendurch-
messer gewählt werden. Für den Aufbau von Trä-
gerkörpern kann bevorzugt ein weniger anspruchs-
volles Material oder ein größerer Düsendurchmesser
gewählt werden.

[0032] Erfindungsgemäß kann die Ultraschallein-
richtung zur Beschallung eines Randbereichs einer
Stärke von 5 bis 30 μm, vorzugsweise 5 bis 15 μm
von im Austrittskanal befindlichen Materials ausgebil-
det sein. Ultraschall-Schwingungen werden in struk-
turviskosen Pasten, insbesondere mit einem hohen
Füllstoffanteil stark gedämpft.

[0033] Die Schwingungsamplitude nimmt somit mit
zunehmender Eindringtiefe in das Material schnell
ab. Insbesondere durch Einstellen der Amplitude
kann man somit die Eindringtiefe beeinflussen. Zur
Erzielung einer Eindringtiefe in den genannten Berei-
chen kann die Amplitude des Ultraschalls erfindungs-
gemäß während eines Arbeitsvorgangs bzw. Durch-
flusses im Bereich 2–6 μm liegen. Erfindungsgemäß
kann es bevorzugt sein, die Amplitude nach dem Ein-
schalten des Ultraschalls für einen kurzen Zeitraum
von bevorzugt 0,2–1 Sekunde etwas zu erhöhen, bei-
spielsweise auf Werte von 9–12 μm. Diese anfäng-
lich erhöhte Amplitude dient dazu, eine durch eine
gewisse Trägheit bewirkte anfängliche Verzögerung
des Austrags von Material so gering wie möglich zu
halten, da der hohe Energieeintrag die Viskosität sehr
schnell reduziert. Die Viskosität kann so erfindungs-
gemäß sehr schnell auf etwa die Hälfte oder weniger
reduziert werden.

[0034] Die Ultraschall-Frequenz liegt bevorzugt im
Bereich 20 kHz bis 1 GHz, weiter bevorzugte Be-
reiche sind 20 kHz bis 1 MHz, besonders bevor-
zugt 20–100 kHz oder 20–60 kHz. Bevorzugt wird die
Frequenz bei einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
nicht variiert, sondern ist ein feststehender Wert.

[0035] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass sich
der Austrittskanal für das Material zum Düsenaustritt
hin konisch verjüngt.

[0036] Der Konuswinkel kann bevorzugt 10 bis 170°,
vorzugsweise 90 bis 170°, weiter vorzugsweise 95
bis 160° weiter 20 vorzugsweise 100 bis 140° be-
tragen. Ein Konuswinkel von 120° ist besonders be-
vorzugt. In den bevorzugten Größenbereichen ist der
Konuswinkel daher deutlich größer als bei üblichen,
sich konische verjüngenden Düsenspitzen des Stan-
des der Technik. Dort beträgt der Konuswinkel übli-
cherweise 45°. Der erfindungsgemäß bevorzugt gro-
ße Konuswinkel erzeugt einen hohen Staudruck, der
insbesondere zu einem schnellen Stoppen des Ma-
terialstroms nach Abschalten des Ultraschalls bei-
trägt. Auch trägt der beanspruchte Konus zu der ge-

wünschten Wirkung des Ultraschalls insbesondere in
den Randbereichen bei, da der Eintrag des Ultra-
schalls bei der im Rahmen der Erfindung bevorzugt
verwendeten, unten noch näher beschriebenen So-
notrode hauptsächlich in Längsrichtung der Düse er-
folgt und der Ultraschall hauptsächlich im Bereich der
konischen Verjüngung auf das Material wirkt.

[0037] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die
Kombination einer erfindungsgemäßen Vorrichtung
mit einem strukturviskosen Material, das mittels die-
ser Vorrichtung ausgebracht werden kann. Im Rah-
men dieser Kombination ist der Vorratsbehälter für
das Material mit einem solchen strukturviskosen Ma-
terial gefüllt.

[0038] Das Material weist bevorzugt einen festen
Füllstoff auf, der in einer flüssigen Matrix dispergiert
ist. Insbesondere im medizinischen Bereich wird hier-
unter eine Dispersion verstanden. Für solche Kompo-
site ist ein gewisser Feststoffgehalt erforderlich, um
brauchbare Prothesenmaterialien mit Eigenschaften
herstellen zu können, die ihren Einsatz im medizini-
schen Bereich ermöglichen.

[0039] Beispielsweise benötigen vorzugsweise den-
tale Materialien zum Einsatz bei dentalen Restau-
rationen eine Biegefestigkeit von wenigstens 80,
vorzugsweise wenigstens 100, weiter vorzugswei-
se wenigstens 120 MPa (nach ISO4049:2009(E)).
Die Druckfestigkeit beträgt vorzugsweise mindes-
tens 220, weiter vorzugweise mindestens 250, wei-
ter vorzugsweise mindestens 290 MPa. Die genann-
ten Werte beziehen sich auf das Dentalmaterial nach
dessen Aushärtung.

[0040] Insbesondere bei Dentalmaterial liegen ge-
eignete Füllstoffgehalte zwischen 40 und 85 Gew.-%,
weiter vorzugsweise 50 und 85 Gew.-%, besonders
bevorzugt 60 und 85 Gew.-%. Bevorzugt sind Teil-
chengrößen von kleiner 50 μm, weiter bevorzugt klei-
ner 25 μm. Bei den sogenannten Mikrofüllstoffen sind
mittlere Teilchengrößen von 0,5–20 μm bevorzugt
Bevorzugt werden als Mikrofüllstoffe die dem Fach-
mann geläufigen Dentalgläser verwendet. Beim Ein-
satz von Nanofüllstoffen liegt deren Primärteilchen-
größe bevorzugt zwischen 1 und 500 nm, weiter vor-
zugweise 1 und 300 nm. Bevorzugt werden hier Si-
liciumdioxid oder Mischoxide des Siliciumdioxid ein-
gesetzt.

[0041] Die strukturviskosen Materialien weisen ins-
besondere zum Einsatz in Dentalbereich eine po-
lymerisierbare Matrix aus Monomeren, Oligomeren,
Präpolymeren und/oder Polymeren sowie geeigneten
Additiven und Zusätzen auf, die dem Fachmann ge-
läufig sind.

[0042] Gegenstand der Erfindung ist ferner die Ver-
wendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung bzw.
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einer erfindungsgemäßen Kombination (Vorrichtung
gefüllt mit strukturviskosem Material) zur Herstellung
eines Formkörpers. Besonders bevorzugt ist die Ver-
wendung zur Herstellung eines Formkörpers für Den-
talzwecke. Insbesondere lassen sich dentale Restau-
rationen wie beispielsweise Kronen, Inlays oder On-
lays herstellen.

[0043] Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Ver-
fahren zur Herstellung eines Formkörpers, insbe-
sondere eines Formkörpers für Dentalzwecke, unter
Verwendung einer erfindungsgemäßen Kombination.
Das Verfahren weist die folgenden Schritte auf:

a) Ansteuern der Ultraschalleinrichtung mittels der
Steuereinrichtung zum Einschalten des Material-
flusses,
b) Aufbringen einer Materialschicht auf einen Trä-
gerkörper und/oder ein bereits aufgebrachte Ma-
terialschicht durch Führen der Ausbringeinrich-
tung über diesen Trägerkörper,
c) bedarfsweise Wiederholung der Schritte b) oder
a)/b) zur Herstellung des gewünschten Formkör-
pers,
d) Aushärten des aufgebrachten Materials.

[0044] Das Aushärten gemäß Schritt d) kann auf ei-
ne dem Fachmann geläufige Art und Weise erfol-
gen, bevorzugt ist Verwendung lichthärtender Ma-
terialien und dementsprechend eine Polymerisation
durch Einwirkung von Licht des Absorptionssprek-
trums der im Material enthalten Initiatoren. Im Zu-
ge der Herstellung eines Formkörpers kann das Aus-
härten mehrfach durchgeführt werden, beispielswei-
se jeweils nach dem Auftragen einer gewissen Ma-
terialmenge, beispielsweise jeder Materialschicht, je-
des Materialstrangs oder dergleichen.

[0045] Als Trägerkörper kann erfindungsgemäß ei-
ne plane Fläche (Platte) oder dergleichen verwen-
det werden, bevorzugt wird jedoch die Verwendung
eines Trägerkörpers, der eine stützende Funktion
ausübt oder die Innenkontur eines aufzubauenden
Formkörpers aufweist. Soll beispielsweise eine Kro-
ne hergestellt werden, wird als Trägerkörper bevor-
zugt ein genaues Modell bzw. Abbild des zu überkro-
nenden Zahnstumpfes verwendet. Soll beispielswei-
se eine Verblendung hergestellt werden, wird als Trä-
gerkörper bevorzugt der zu verblendenden Formkör-
per selbst, bspw. eine Metallkrone, verwendet. Dü-
se und Trägerkörper sind vorzugsweise mittels ei-
ner 5-achsigen Auftragsvorrichtung relativ zueinan-
der beweglich angeordnet, so dass die Düse relativ
zum Trägerkörper jedwede Bewegung durchführen
und komplizierte Konturen abfahren kann.

[0046] Die Schichtdicke beim Auftragen wird be-
stimmt durch den Abstand zwischen der Düsenspit-
ze und der Oberfläche, auf die aufgetragen wird.
Ein weiteres bestimmendes Element der Schichtdi-
cke insbesondere beim Auftragen eines Stranges ist

die Strangdicke, die wiederum maßgeblich durch den
Durchmesser der Düsenöffnung bestimmt wird.

[0047] Die Vorschubgeschwindigkeit der Düse beim
Auftragen kann erfindungsgemäß beispielsweise
zwischen 5 und 10 mm/s liegen.

[0048] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
Ultraschall auch verwendet werden, um die Verbin-
dung zwischen einer aufgetragenen Materialschicht
und dem als Unterlage verwendeten Material zu ver-
bessern. Die Verminderung der Viskosität im Rand-
bereich kann beispielsweise dazu beitragen, dass
sich ein aufgetragener Materialstrang mit dem bereits
aufgetragenen Material besser oder inniger verbin-
det. Auch kann gegebenenfalls Ultraschall im Zuge
des Auftragens auf einen gerade aufgetragenen Ma-
terialstrang dergestalt einwirken, dass dessen Ver-
bindung mit dem darunter angeordneten Material ver-
bessert wird. Gegebenenfalls kann zu diesem Zweck
eine zusätzliche, primär an der Düsenspitze in Rich-
tung aufgetragenen Materials wirkende Ultraschal-
leinrichtung vorgesehen sein.

[0049] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Zeichnungen beschrieben.

[0050] Darin zeigen:

[0051] Fig. 1: Schematisch Ultraschalleinrichtung
und Düse einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0052] Fig. 2: In einem Ausschnitt die Düsenspitze;

[0053] Die erfindungsgemäße Ausbringvorrichtung
10 der Fig. 1 weist bei 13a einen Zulauf für struktur-
viskoses Material aus einem Materialvorratsbehälter
13 auf. Dieses kann durch einen Austrittskanal 15 hin
zu einer sich konische verjüngenden Düsenspitze 14
strömen. Im Ausschnitt der Fig. 2 erkennt man, dass
sich der Kanal 15 bei 16 beginnend konisch verjüngt
hin zur Düsenspitze 17, die bei diesem Ausführungs-
beispiel einen Öffnungsdurchmesser von 100 μm hat.

[0054] Bei 12 ist die Ultraschalleinrichtung zu er-
kennen, die einen Piezo-Aktuator 11 aufweist. Durch
Anlegen eines Wechselstroms an den Piezo-Aktua-
tor 11 kann das im Kanal 15 und insbesondere im
Bereich der Düsenspitze 14 befindliche Material mit
Ultraschall beaufschlagt werden. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel beträgt die Ultraschall-Frequenz 60
kHz und die Amplitude des Ultraschalls 6 μm (longi-
tudinal in Fließrichtung des Materials). Der auf das im
Kanal 15 befindliche Material wirkende Förderdruck
ist so eingestellt, dass das Material diesen Kanal 15
zwar durchströmen kann, durch die konische Verjün-
gung zur Düsenspitze 17 hinjedoch an einem Aus-
strömen aus der Düsenspitze 17 gehindert wird, so-
lange der Ultraschall nicht eingeschaltet ist. Wird eine
Beaufschlagung mit Ultraschall durchgeführt, sinkt im
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Bereich der konischen Verjüngung 16 die Viskosität
insbesondere im Randbereich des Materials so weit
ab, dass es durch die Düsenspitze 17 hindurchtreten
kann.
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Herstellung von Formkörpern
aus einem strukturviskosen Material, mit einem Mate-
rialvorratsbehälter, einer Ausbringvorrichtung mit ei-
ner Düse, und einer Fördereinrichtung zur Förderung
des Materials zu der Düse, gekennzeichnet durch fol-
gende Merkmale:
a) der Austrittskanal für das Material weist einen sich
zum Düsenaustritt hin verringernden freien Quer-
schnitt auf,
b) im Fließweg des Materials in der Ausbringvorrich-
tung vor oder im Bereich des Düsenaustritts ist eine
Ultraschalleinrichtung angeordnet, die zur Beschal-
lung eines Randbereichs von durch den Austrittska-
nal fließenden Materials ausgebildet ist,
c) es ist eine Steuer- und/oder Regeleinheit zur
Steuerung und/oder Regelung der Fördereinrichtung
zur Förderung des Materials aus dem Materialvorats-
behälter in die Ausbringvorrichtung vorgesehen,
d) es ist eine Steuereinrichtung vorgesehen, mittels
der die Ultraschalleinrichtung als Durchflussschalter
zum Ein- und Ausschalten des Materialflusses an-
steuerbar ist.

2.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die Fördereinrichtung zur
Aufrechterhaltung eines im wesentlichen konstanten
Förderdruckes unabhängig davon, ob der Material-
fluss ein- oder ausgeschaltet ist, eine Regeleinrich-
tung vorgesehen ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Förderdruck der Förder-
einrichtung so einstellbar ist oder bevorzugt gere-
gelt wird, dass er den Austrittsdruck des struktur-
viskosen Materials bei abgeschalteter Ultraschallein-
richtung unterschreitet und bei eingeschalteter Ultra-
schalleinrichtung überschreitet.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die freie Quer-
schnittsfläche der Düsenaustrittsöffnung 3.000 bis
300.000 μm2, weiter vorzugsweise 3.000 bis 30.000
μm2, weiter vorzugsweise 3.000 bis 10.000 μm2 be-
trägt.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschallein-
richtung zur Beschallung eines Randbereichs einer
Stärke von 5 bis 30 μm, vorzugsweise 5 bis 15 μm von
durch den Austrittskanal fließenden Materials ausge-
bildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschallein-
richtung zur Abgabe von Ultraschall mit einer Ampli-
tude von 1 bis 20 μm, bevorzugt 5 bis 15 μm, weiter
vorzugsweise 9 bis 12 μm oder 2 bis 6 μm in Fließ-
richtung des Materials ausgebildet ist.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Austritts-
kanal für das Material zum Düsenaustritt hin konisch
verjüngt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Konuswinkel 10 bis 170°, vor-
zugsweise 90 bis 170°, weiter vorzugsweise 95 bis
160° weiter vorzugsweise 100 bis 140° beträgt.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Materialvorrats-
behälter ein strukturviskoses Material mit einem Füll-
stoffgehalt von 40 bis 85 Gew.-% enthält.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das strukturviskose Material
Füllstoffe mit einer Teilchengröße von 50 μm oder
weniger aufweist.

11.  Verwendung einer Vorrichtung nach Anspruch
9 oder 10 zur Herstellung eines Formkörpers.

12.  Verfahren zur Herstellung eines Formkörpers
unter Verwendung einer Vorrichtung nach Anspruch
9 oder 10, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
a) Ansteuern der Ultraschalleinrichtung mittels der
Steuereinrichtung zum Einschalten des Materialflus-
ses,
b) Aufbringen einer Materialschicht auf einen Träger-
körper und/oder ein bereits aufgebrachte Material-
schicht durch Führen der Ausbringeinrichtung über
diesen Trägerkörper,
c) bedarfsweise Wiederholung der Schritte b) oder a)/
b) zur Herstellung des gewünschten Formkörpers,
d) Aushärten des aufgebrachten Materials.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorschubgeschwindigkeit
der Düse beim Auftragen zwischen 5 und 10 mm/s
beträgt.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Materialvor-
ratsbehälter auswechselbar ist.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ultraschal-
leinrichtung zur Abgabe von Ultraschall mit einer Fre-
quenz von 20 kHz bis 1 GHz, bevorzugt 20 kHz bis
1000 kHz, weiter vorzugsweise 20 bis 100 kHz in
Fließrichtung des Materials ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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